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Versicherungen

KRANKENVERSICHERUNG - Die Krankenversicherung ist in Deutschland Pflicht

Gesetzliche Krankenkasse
Etwa 90 % der in Deutschland ansässigen Bevölkerung ist über eine gesetz-
liche Krankenkasse versichert (u.a. AOK, BKK, DAK IKK oder TK). Für die meis-
ten Selbständigen besteht keine Pflicht, sich gesetzlich zu versichern. Sie kön-
nen wählen, ob sie sich bei einer privaten Krankenversicherung oder bei der 
gesetzlichen Krankenkasse versichern wollen.

Private Krankenversicherung
Wer nicht von Gesetzes wegen verpflichtet ist, sich bei einer gesetzlichen 
Krankenkasse zu versichern, kann eine private Versicherung wählen. Anders 
als bei der gesetzlichen Krankenkasse errechnen sich die Beiträge zur privaten 
Krankenversicherung nicht anhand des Einkommens, sondern basierend auf 
Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand, möglichen Risikofaktoren im Arbeits-
umfeld und den gewählten Leistungspaketen.
Es ist wichtig zu wissen, dass nach deutschem Recht eine spätere Rückkehr 
zur gesetzlichen Krankenkasse meistens nicht mehr möglich ist, wenn man 
einmal die private Krankenversicherung gewählt hat. Bei der Entscheidung 
zwischen privater und gesetzlicher Versicherung sind daher alle Vor- und 
Nachteile sorgfältig abzuwägen.

Arbeitslosenversicherung für Selbständige 
Selbständige, die sich (auf Antrag) freiwillig in der gesetzlichen Arbeitslo-
senversicherung weiterversichern möchten, müssen vor Aufnahme ihrer 
Tätigkeit innerhalb der letzten 24 Monate mindestens zwölf Monate in ei-
nem Versicherungspflichtverhältnis, z. B. einem Beschäftigungsverhältnis, 
gestanden haben. Auch der Bezug einer Entgeltersatzleistung, wie z. B. Ar-
beitslosengeld unmittelbar davor, wird als Voraussetzung akzeptiert. 
Restansprüche geltend machen. Selbständige, die vor ihrer Selbständigkeit 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren und bereits Arbeitslosengeld 
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bezogen haben, haben einen Restanspruch auf Arbeitslosengeld, wenn seit 
der erstmaligen Entstehung dieses Anspruchs noch keine vier Jahre vergan-
gen sind. Dieser Restanspruch und der neu erworbene Anspruch durch die 
freiwillige Weiterversicherung werden zu einem Gesamthöchstanspruch zu-
sammengerechnet. 
Antrag. Der Antrag auf Weiterversicherung in der Arbeitslosenversicherung 
muss innerhalb der ersten drei Monate nach Aufnahme der Selbständigkeit 
bei der Arbeitsagentur am Wohnort gestellt werden. 

Bezug von Arbeitslosengeld 
Arbeitslose, die Arbeitslosengeld beziehen und nur eine geringfügige selbstän-
dige Tätigkeit ausüben, sind über die Arbeitsagentur renten-, kranken-und 
pflegeversichert.

Bezug von Gründungszuschuss 
Rentenversicherung. Beim Gründungszuschuss besteht grundsätzlich kei-
ne Pflicht zur Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung. Eine 
Ausnahme bilden bestimmte selbständig Tätige, gem. § 2 Sozialgesetzbuch 
VI. Dazu zählen beispielsweise Handwerker, Hebammen, Lehrer, Künstler 
und Publizisten. Für sie besteht Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Selbständige, die nicht versicherungspflichtig sind, 
können die Versicherungspflicht auf Antrag wählen oder freiwilliges Mitglied 
der Deutschen Rentenversicherung bleiben. 
Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Bezieher des Gründungszu-
schusses können unter bestimmten Voraussetzungen bei ihrer gesetzlichen 
Krankenkasse einen Antrag auf einen Mindestbeitrag stellen. Bei der Berech-
nung des Krankenversicherungsbeitrags wird die gesamte wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit berücksichtigt; also alle Einnahmen, die zur Bestreitung 
des Lebensunterhalts dienen. Beachten Sie, dass Sie bei der Berechnung 
der Einnahmen auch den Gründungszuschuss berücksichtigen müssen. 
Arbeitslosenversicherung. Bezieher des Gründungszuschusses können sich 
in der Arbeitslosenversicherung (auf Antrag) freiwillig weiterversichern. Den 
Antrag müssen sie innerhalb von drei Monaten nach Aufnahme der selbstän-
digen Tätigkeit stellen
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STARTHELFER

Deutschland verfügt über ein einzigartiges Netzwerk von Starthelfern und finanziel-
len Förderangeboten. 

Industrie- und Handelskammern (IHKs) und Handwerkskammern (HWKs) 
Die IHKs und HWKs gehören zu den ersten Anlaufstellen für Gründer, die eine 
betriebswirtschaftliche oder rechtliche Beratung suchen. Die Kammern be-
gutachten Unternehmenskonzepte und bieten Seminare für Gründer und 
Unternehmer an. 

Wirtschaftsförderung Die kommunalen und regionalen Ämter oder Gesell-
schaften für Wirtschaftsförderung bieten Gründern Orientierungsberatungen, 
Lotsendienste durch die Verwaltung oder besondere Hilfen bei Bauvorhaben 
oder der Standortsuche an. 
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Bürgschaften 
Mangelt es beim Kreditnehmer an ausreichenden Sicherheiten, so können 
private (eher selten) oder öffentliche Bürgschaften der Bürgschaftsbanken 
weiterhelfen. 
Antragstellung: Der Antrag auf eine Bürgschaft wird gemeinsam mit der 
Hausbank bei der Bürgschaftsbank gestellt. 
Bürgschaft ohne Bank: Gründer/innen, die noch auf der Suche nach einer 
geeigneten Hausbank sind, können sich direkt an die Bürgschaftsbank in 
ihrem Bundesland wenden. Die Bürgschaftsbank prüft dann das Vorhaben 
und gibt nach positiver Beurteilung eine Zusage. 

INFO www.foerderdatenbank.de  –  www.existenzgruender.de 

Mikrokreditfonds Deutschland
Ziel des Mikrokreditfonds Deutschlands ist, ein flächendeckendes Mikrokre-
ditangebot in Deutschland zu schaffen. Hierfür kooperiert der Fonds mit der 
GRENKE Bank und sogenannten Mikrofinanzinstituten (MFI). 
Wer „Mein Mikrokredit“ erhalten möchte, muss sich dafür nicht an eine Bank 
oder Sparkasse, sondern an eines der akkreditierten MFI wenden. Dabei han-
delt es sich um Vertragspartner des Fonds, die auf die Vergabe von Kleinkredi-
ten spezialisiert sind. 
Für die Kreditvergabe werden in der Regel kleine Einzelbürgschaften von Per-
sonen aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis oder von Geschäftspartnern 
benötigt. Darüber hinaus akzeptiert der Fonds auch eigene Kfz als Sicherheit
Für die Kreditvermittlung wird eine Abschlussgebühr in Höhe von 100 Euro 
fällig. 

INFO www.mein-mikrokredit.de 

http://www.foerderdatenbank.de
http://www.existenzgruender.de
http://www.mein-mikrokredit.de 
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Kleinstkredite und Zuschüsse der Bundesländer

Die meisten Bundesländer bieten besondere Förderhilfen für Kleinstgründun-
gen an, vor allem auch für Gründungen aus der Arbeitslosigkeit. Hier eine Aus-
wahl der Angebote: 

Baden-Württemberg | „Startfinanzierung 80“: für Neugründungen, Betriebs-
übernahmen oder tätige Beteiligungen als Darlehen (ohne Mindestbetrag) bis 
zu 100.000 Euro durch die L-Bank, Staatsbank für Baden-Württemberg. 
www.l-bank.de 

Bayern | „Startkredit 100“ der LfA Förderbank Bayern: für Neuerrichtungen 
und Einrichtungen von Betrieben, Betriebsübernahmen, tätige Beteiligungen 
und das erste Warenlager ab 2.500 Euro. www.lfa.de 

Berlin | Mikrokredit aus dem KMU-Fonds der Investitionsbank Berlin: für Exis-
tenzgründungen und -festigungen, Betriebsübernahmen, -neuansiedlungen, 
-erweiterungen, neue Projekte bis 25.000 Euro. www.ibb.de 

Brandenburg | „Mikrokredit Brandenburg“ der Investitionsbank des Landes 
Brandenburg: Existenzgründungen (auch im Nebenerwerb), Festigungsmaß-
nahmen, Unternehmensübernahmen oder tätige Beteiligungen von 2.000 bis 
25.000 Euro. www.ilb.de 

Bremen | „BAB-Mikrokredit der Bremer Aufbau-Bank“: für Existenzgründun-
gen, Unternehmensfestigungen und -übernahmen mit einem Finanzierungs-
bedarf von bis zu 25.000 Euro. www.bab-bremen.de 

Hamburg | Hamburger Kleinstkreditprogramm über die Hamburgische In-
vestitions-und Förderbank (IFB): für die Gründung und das Wachstum von 
Unternehmen mit geringem Kreditbedarf bis 17.500 Euro in Hamburg. 
www.ifbhh.de

http://www.l-bank.de 
http://www.lfa.de 
http://www.ibb.de
http://www.ilb.de
http://www.bab-bremen.de
http://www.ifbhh.de
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Hessen | „Hessen-Mikrodarlehen“ der Wirtschafts-und Infrastrukturbank 
Hessen (WiBank) für Existenzgründungen, junge Unternehmen und Unterneh-
mensnachfolgen zwischen 3.000 und 25.000 Euro. www.wibank.de 

Mecklenburg-Vorpommern | Mikrodarlehen für Existenzgründer der Gesell-
schaft für Struktur-und Arbeitsmarktentwicklung (GSA) Mecklenburg-Vorpom-
mern: zur Finanzierung von Betriebsausgaben und Unternehmensübernah-
men bis zu 20.000 Euro. www.gsa-schwerin.de 

| Gründerstipendium der Gesellschaft für Struktur-und Arbeitsmarktentwick-
lung (GSA) für innovative, technologieorientierte und wissensbasierte Exis-
tenzgründungen als Zuschuss von 1.200 Euro bzw. 1.400 Euro pro Monat für 
max. 18 Monate. www.gsa-schwerin.de 

| Förderung von Unternehmensgründungen und -entwicklungen von Kleinst-
unternehmen im ländlichen Raum durch das Staatliche Amt für Landwirt-
schaft und Umwelt Westmecklenburg durch einen Zuschuss. Die zuwendungs-
fähigen Ausgaben müssen mehr als 10.000 EUR betragen. 
www.stalu-westmecklenburg.de 

Niedersachsen | „MikroSTARTer Niedersachsen“ als Darlehen der NBank für 
Gründungen und Unternehmensnachfolgen insbesondere von Kleinstgrün-
der/-innen mit einem Kreditbetrag von 5.000 bis 25.000 Euro. www.nbank.de 

Nordrhein-Westfalen | NRW/EU.Mikrodarlehen der NRW.BANK: für Investi-
tionen und Betriebsmittelbedarf von Kleinstgründungen mit einem Finanzbe-
darf zwischen 5.000 und 25.000 Euro. www.nrwbank.de 

Saarland | Startkapital-Programm des Saarlandes: langfristige Darlehen für 
Existenzgründungen, -festigungen und Betriebsübernahmen sowie tätige Be-
teiligungen bis 25.000 Euro. www.sikb.de 

http://www.wibank.de
http://www.gsa-schwerin.de
http://www.gsa-schwerin.de
http://www.stalu-westmecklenburg.de
http://www.nbank.de
http://www.nrwbank.de
http://www.sikb.de
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Sachsen | „Mikrodarlehen für Existenzgründer und junge Unternehmen 
(MKD)“ der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank – (SAB): Darlehen für die 
Gründung, Unternehmensfestigung, Betriebsnachfolge oder tätigen Beteili-
gung bis zu 20.000 Euro. www.sab.sachsen.de 

Sachsen-Anhalt | Gründerstipendium zur Förderung von Unternehmens-
gründungen (ego.-START) durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB) als 
Zuschuss in Höhe von 2.000 Euro bzw. 2.100 Euro je Monat für max. 18 Monate. 
www.ib-sachsen-anhalt.de 

Schleswig-Holstein | IB.SH Mikrokredit als Darlehen der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein (IB.SH) zur Unterstützung von Existenzgründungen, Be-
triebsübernahmen und tätigen Beteiligungen zwischen 3.000 und 25.000 
Euro. www.ib-sh.de 

Thüringen | Mikrodarlehen der Thüringer Aufbaubank für Gründungsvorha-
ben, junge Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen sowie -nachfolgen 
und zwischen 2.000 und 10.000 Euro. www.aufbaubank.de 

http://www.sab.sachsen.de
http://www.ib-sachsen-anhalt.de
http://www.aufbaubank.de

